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NETZANSCHLUSSVERTRAG STROM 
-Niederspannung- (nach NAV)

Zwischen Stadtwerke Gaggenau   (Netzbetreiber) 
Theodor-Bergmann-Straße 44, 76571 Gaggenau 

und Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

 Eheleuten/ 
Frau/Herrn/Firma

     (Anschlussnehmer) 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

Telefon/Fax  Geburtsdatum      Registernummer/Registergericht    E-Mail (freiwillige Angabe)

ggf. vertreten durch   (Kopie der Vollmacht als Anlage 5) 

wird folgender Vertrag 

über (bitte ankreuzen): ☒ Neuanschluss  Änderung bestehender Netzanschluss
 bestehender Netzanschluss        Provisorischer Anschluss

geschlossen:     
      
1. Netzanschluss (bitte ankreuzen):  überwiegend private Nutzung

 überwiegend gewerbliche Nutzung,
voraussichtlicher Jahresverbrauch:   ________________   kWh 

Straße Hausnummer   PLZ  Ort 

 Gemarkung/Flur/Flurstück oder Baugebiet 

2. Grundstückseigentümer ist mit
Anschlussnehmer (bitte ankreuzen):

 identisch
 nicht identisch (schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers/

  Erbbauberechtigten als Anlage 4 beifügen)    

3. Netzebene: Niederspannung (NS) 

4. Vorzuhaltende elektrische
Leistung am Netzanschluss
 

oder 
 

Anzahl der Wohneinheiten: 

Wirkleistung:         ________   kW 

Wohneinheiten:    _________  Stück   (z.B. Einfamilienhaus = 1 Wohneinheit) 

5. Ende des Netzanschlusses:
(Eigentumsgrenze)

(bitte ankreuzen): 
 

☒ Hausanschlusssicherung ab Abgangsklemme
 abweichend (bitte definieren):

Stand: 11/2021 

STADTWERKE GAGGENAU
Theodor-Bergmann-Straße 44  -  76571 Gaggenau  -  Telefon: 07225 9885-0  -  Fax: 07225 9885-774  
Internet: www.stadtwerke-gaggenau.de
E-Mail: info@stadtwerke-gaggenau.de
Eigenbetrieb der Stadt Gaggenau  -  Amtsgericht Mannheim HRA 701121
Werkleiter: Thorsten Ruprecht  -  Vorsitzender des Werksausschusses: Oberbürgermeister Michael Pfeiffer 
Steuer-Nr. 39483/40703  -  USt-IdNr. DE 144017082
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6. Zukünftiger Energielieferant:
_____________________________________________________________________ 

Hinweis: 
Wenn Sie keinen Energielieferanten eintragen, durch den die Belieferung erfolgt, und 
dem Netzbetreiber auch anderweitig kein Lieferant benannt wird, erfolgt die Versorgung 
mit elektrischer Energie zum privaten Verbrauch bzw. zum gewerblichen Jahresver-
brauch von weniger 10.000 kWh durch den örtlichen Grundversorger (§ 36 EnWG) zu 
dessen veröffentlichten Bedingungen. Grundversorger sind zurzeit die Stadtwerke Gag-
genau. Sofern am Netzanschluss elektrische Energie zu überwiegend gewerblichen 
Zwecken mit einem voraussichtlichen Verbrauch von mehr als 10.000 kWh entnommen 
werden soll, tritt ausnahmsweise die Ersatzversorgung mit Energie gemäß § 38 Abs. 1 
EnWG durch den Grundversorger ein. 

7. Identifikationsnummer der
Marktlokation:

Aufstellungsort des Zählers
(Adresse oder Flurstück-Nummer) (vom Netzbetreiber vorzugeben) 

 
§ 1  Vertragsgegenstand
(1) Dieser Vertrag regelt den Anschluss der elektrischen Anlage an das Niederspannungsnetz und dessen

weiteren Betrieb nach Maßgabe der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und der Ergänzenden
Bedingungen des Netzbetreibers. Dieser Vertrag gilt nicht für den Anschluss von Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas.
Die Netznutzung, die Steuerbarkeit von Verbrauchseinrichtungen sowie die Belieferung mit elektrischer
Energie bedürfen separater vertraglicher Regelungen. Das Recht zur Nutzung des Anschlusses zur Ent-
nahme von elektrischer Energie ist gesondert geregelt.

§ 2  Netzanschlusskosten; Inbetriebsetzung; Sonderleistungen
(1) Das Entgelt für die Herstellung/Änderung des o. g. Netzanschlusses (zutreffendes bitte ankreuzen)

☒ ist dem beigefügten Angebot (Anlage 1) zu entnehmen und ist vom Anschlussnehmer an den Netzbe-
treiber zu entrichten.

 wurde bereits gezahlt.
(2) Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist gesondert zu vergüten. Das gleiche gilt für vom Anschluss-

nehmer in Auftrag gegebene Sonderleistungen (z. B. Errichtung der elektrischen Anlage).

§ 3  Baukostenzuschuss
(1) Der für o. g. Netzanschluss vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu entrichtende Baukostenzu-

schuss (zutreffendes bitte ankreuzen):
☒ entfällt (vorzuhaltende Leistung von weniger als 30 kW, Absicherung Hausanschlusskasten bis 50 A).
 beträgt wegen des 30 kW übersteigenden Teils der vorzuhaltenden Leistung _____________ € und ist 

vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu entrichten. Die Absicherung erfolgt mit ____ A.
 wurde bereits gezahlt.

§ 4  Vertragsdauer; Kündigung; Mitteilung über Eigentumswechsel
(1) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann mit einer Frist von einem Monat auf das

Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netzbetreiber ist nur möglich,
soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Abs. 1 Satz 2 EnWG nicht besteht.

(2) Das Recht des Netzbetreibers zur fristlosen Kündigung gemäß § 27 NAV bleibt unberührt.
(3) Die Kündigung bedarf der Textform.
(4) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Änderung der Eigentumsverhältnisse an der

elektrischen Anlage oder am angeschlossenen Objekt (Grundstück/Gebäude) in Textform unverzüglich
mitzuteilen.

§ 5 Allgemeine und Ergänzende Bedingungen
(1) Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den derzeitigen rechtlichen und energiewirtschaftlichen

Rahmenbedingungen, insbesondere der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss
und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussver-
ordnung – NAV, Anlage 2) sowie den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Gaggenau (Anlage 3)
einschließlich der Technischen Mindestanforderungen zum Stromanschluss des Netzbetreibers, die im In-
ternet unter stadtwerke-gaggenau.de veröffentlicht sind.
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§ 6 Anlagen, Vertragsbestandteile 
(1) ☒  Folgende Unterlagen habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese als Vertragsbestandteile 

des Netzanschlussvertrages Strom:  
 

Anlage 1 Angebot 
 

Anlage 2 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung 
für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverord-
nung - NAV) 

 

Anlage 3 Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Gaggenau 
(einschl. der Technischen Mindestanforderungen zum Stromanschluss des Netzbetreibers; 
 siehe Internet unter: stadtwerke-gaggenau.de) 
 

Anlage 1: Preisblatt „Netzanschluss und Anschlussverordnung in Niederspannung“  
Anlage 2: Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten  

 

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
die Stadtwerke Gaggenau einverstanden. Die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten sind als Anlage 2 (Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten) zu den Ergän-
zenden Bedingungen der Stadtwerke Gaggenau beigefügt. 

 

☒ Ja, ich wurde über die Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten informiert. 
 

(2) Folgende weitere Anlagen habe ich beigefügt, die ebenfalls Vertragsbestandteil werden sollen:  
 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Anlage 4 Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers 

 Anlage 5 Vollmacht eines für den Anschlussnehmer handelnden Vertreters   

 
(3) Sonstige Anlagen 

 

  Anlage 6  Widerrufsbelehrung sowie Muster-Widerrufsformular 
 

 
 

  Gaggenau,  
Ort, Datum 
 
 

 Ort, Datum 
 
 
 

 X 
 X 

Unterschrift Anschlussnehmer  Unterschrift Netzbetreiber 
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